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Die Mitglieder des Hauptausschusses 

treten am  

Montag, 8. April 2024, 15 Uhr, 

im Pfalzbau, Sitzungsraum Antwerpen, Zugang Berliner Straße 30 A, zu einer öffentlichen/nichtöffentli-
chen Sitzung zusammen. 

Tagesordnung 
Öffentliche Sitzung 

1. Digitalisierung als Instrument der Verwaltungsmodernisierung – Sachstand 

2. Fortführung der digitalen Gremienarbeit; Anpassung der Hauptsatzung der Stadt Ludwigshafen 
am Rhein 

3. Fortschreibung Teilregionalplan (TRP) Windenergie und Aufstellung Teilregionalplan Freiflä-
chen-Photovoltaik zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar 
hier: Anhörung und Offenlage – Stellungnahme der Stadt Ludwigshafen 

4. Beteiligung an PD Berater der öffentlichen Hand GmbH (PD GmbH) 

5. Antrag Grünes Forum und Piraten – Alkoholverbotssatzung für den Berliner Platz 

 Anfragen 

1. Anfrage Grünes Forum und Piraten – Mietkosten 

In der nichtöffentlichen Sitzung werden 

Vergabeentscheidungen 

behandelt. 

 

http://www.ludwigshafen.de/buergernah/rathaus/amtsblatt/
http://www.ludwigshafen.de/buergernah/rathaus/amtsblatt/


Ludwigshafen am Rhein, 03.04.2024 

gez. Jutta Steinruck 
Oberbürgermeisterin 
 
 

 

ANMELDETERMIN FÜR ABC-SCHÜTZEN – SCHULAUFNAHME 2025 

Alle Kinder, die vor dem 1. September 2025 ihren 6. Geburtstag haben (bis einschließlich 31. August 
2019 und früher geborene), sind zum Schulbesuch für das Schuljahr 2025/2026 anzumelden. Hier-
unter fallen auch Kinder mit einem Förderbedarf.  

Die Anmeldungen der schulpflichtigen Kinder finden am Montag, 10. Juni 2024 statt. 

Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, können auf Antrag der Eltern in die Schule aufgenommen 
werden, wenn aufgrund ihrer Entwicklung zu erwarten ist, dass sie mit Erfolg am Unterricht teilnehmen 
werden. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter im Benehmen mit der Schulärztin 
oder dem Schularzt. Zur Entscheidungsfindung kann mit Zustimmung der Eltern die Kindertagesstätte 
einbezogen werden.  

Diese "Kann"-Kinder werden erst am Dienstag, 11. Februar 2025 angemeldet. 

Stadtteil  Anmeldestelle   Straße    

Grundschulen 
Mitte   Erich Kästner-Schule  Bahnhofstraße 52 

Süd   Wittelsbachschule  Wittelsbachstraße 73 

Brüder-Grimm-Schule  Hornstraße 1 

   Albert-Schweitzer-Schule Georg-Herwegh-Straße 9 

Nord   Gräfenauschule   Gräfenaustraße 32 

Hemshof  Goetheschule Nord  Goethestraße 19 

Friesenheim  Rupprechtschule  Nietzschestraße 30 

   Luitpoldschule   Luitpoldstraße 37 

 

   Albert-Einstein-Grund- und  

Realschule plus 

   Lu-Friesenheim   Sternstraße 159 

   zugleich für Froschlache 

Mundenheim  Schillerschule   Rheingönheimer Straße 103 

Gartenstadt  Hochfeldschule   Leistadter Straße 45 

   Ernst-Reuter-Schule  Schlesierstraße 56 



Niederfeld  Niederfeldschule  Niederfeldstraße 1 

West   Bliesschule   Krummlachstraße 10 

Maudach  Alfred-Delp-Schule  Schilfstraße 17 

Oggersheim Schillerschule   Ausweichquartier der IGSLO 
    Hermann-Hesse-Straße 11b 

   In der Langgewann  Adolf-Kolping-Straße 30 

   Karl-Kreuter-Schule  Am Brückelgraben 91 

Oppau   Goethe-Mozart-Schule  Kurt-Schumacher-Straße 38 

Edigheim  Lessingschule   Bgm.-Fries-Straße 1c 

Pfingstweide  Schule Pfingstweide  Budapester Straße 30-32 

Rheingönheim Mozartschule    Hilgundstraße 21 

Ruchheim  Astrid-Lindgren-Schule  Kurt-Kreiselmaier-Platz 1 

Die Kinder sind in der Schule vorzustellen. Dabei ist die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch 
vorzulegen. Weiterhin muss eine Bescheinigung des Kindergartens über den Kindergartenbesuch 
des Kindes vorgelegt werden, soweit das Kind einen Kindergarten besucht.  

Zudem wird um Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über den Masernschutz bzw. bei vorliegenden 
Allergien gebeten. 

Kinder früherer Jahrgänge, die zurückgestellt waren oder aus einem anderen Grund die Schule nicht 
besuchten, sind ebenfalls anzumelden.  

Wer die Anmeldung unterlässt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet wer-
den kann. 

Nähere Informationen über die Schulen können unter www.ludwigshafen.de abgerufen werden. 

Stadtverwaltung 
Bereich Schulen  

Ludwigshafen am Rhein, April 2024 

 

 

Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter  

www.auftragsboerse.de. 

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 

Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu gestal-
ten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der Metropolregion 
Rhein-Neckar angeschlossen. 

http://www.ludwigshafen.de/
http://www.auftragsboerse.de/

